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ANMELDESCHLUSS 

12.4.2020 



 

Entsendungsmodus für den Bundeswettbewerb „Musik in 
kleinen Gruppen“ am 24. und 25. Oktober 2020 in Wels. 

a) Pro Landesverband können in Summe maximal sechs 
Ensembles zum Bundeswettbewerb entsandt werden. 

b) Der Schwerpunkt des Wettbewerbes 2020 ist die 
Förderung der vereinseigenen Ensembles. Bei 
Entsendung von fünf oder mehr Ensembles muss 
mindestens ein Ensemble ausschließlich aus Mitgliedern 
desselben Musikvereines bestehen.  

c) Pro Stufe dürfen maximal zwei Ensembles nomi-niert 
werden.  

d) Die Teilnehmer des Wettbewerbes müssen Mit-glieder 
der Österreichischen Blasmusikjugend oder eines 
Musikvereines sein, der einem Landesverband bzw. 
einem Partnerverband des Österreichischen 
Blasmusikverbandes angehört. 

 

Die Juryvorsitzenden nominieren die besten Ensembles. Die 
Musikkommission der Österreichischen Blasmusikjugend 
legt die teilnehmenden Ensembles für die Finalrunde, die am 
Sonntag, dem 25. Oktober 2020, stattfi ndet, fest. 
a. Die Entsendung zum Bundeswettbewerb erfolgt über die 

Landes- bzw. die Partnerverbände. Der Anmeldeschluss 
ist der 1. Juni 2020. 

b. Ensembles der Stufe J (Jugend) treten beim 
Bundeswettbewerb in der Stufe A an. 

c. Philip-Jones-Besetzungen (4 Trompeten, 4 Po-saunen, 1 
Horn, 1 Tuba), ohne Schlagwerk, in der Kategorie 
Blechbläserensembles, sind zum Wettbewerb 
zugelassen.  

d. Chorische Besetzungen und das Dirigieren der Ensembles 
sind nicht zulässig.  

a. Zugelassen sind ausschließlich Blas- und Schlag-
werkinstrumente. Begleitinstrumente wie Klavier, Harfe 
etc. sind nicht möglich. 

b. Änderungen bezüglich der Mitwirkenden (Be-
setzungsliste) werden vom Veranstalter erlaubt, wenn 
die Ausschreibungskriterien weiterhin erfüllt bleiben. 

c. Die Reihenfolge der Auftritte der Ensembles wird unter 
Abwägung technischer und organisatorischer Gründe 
festgelegt und rechtzeitig schriftlich mitgeteilt. 

d. Der Veranstalter behält sich eine fi nanzielle Un-
terstützung der Ensembles vor. 

e. Die teilnehmenden Ensembles erklären ihr Ein-
verständnis für die Verarbeitung ihrer Daten und für 
Aufnahmen zur Verwendung auf Ton- und Bildträgern, 
die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb entstehen.  

f. Bundeswettbewerb: Für Reisekosten, Unterkunft und 
Verpfl egung entschädigt der Veranstalter.  

g. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, für allfällige 
Sonderfälle individuelle und passende Lösungen zu fi 
nden. 

h. Der Veranstalter haftet nicht für Sach- und Per-
sonenschäden, die während des Wettbewerbes oder bei 
An- und Abreise eintreten.  

 

 

 

 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 


